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Stellungnahme Auflage Projekt Gondosolar 

 
Datum: 26. September 2022, Bern 
Von: Sebastian Moos, Projektleiter, Mountain Wilderness Schweiz 

 
Sehr geehrte Damen und Herren der Dienststelle für Raumentwicklung des Kantons 
Wallis 
 
Herzlichen Dank für die Möglichkeit, Bemerkungen und Anregungen für das am 26. 
August 2022 öffentlich aufgelegte Projekt Gondosolar anzubringen, die wir gerne 
wahrnehmen. 
 
Zuerst möchten wir erwähnen, dass aus unserer Sicht die im Bericht unter 
Dokumentation aufgeführten Berichte fehlen (insb. Projektstatusbericht). Diese wären 
jedoch für eine genaue Beurteilung wichtig und notwendig. 
 
Antrag: Die Berichte sind nachzureichen. 
 
Der Erläuternde Bericht weist allgemeine Mängel auf. 
 
Antrag: Eine Festsetzung des Projekts Gondosolar im Richtplan ist nicht zu gewähren. 
Der Erläuternde Bericht ist zurückzuweisen. 
 
Begründung: Leider ist der Erläuternde Bericht allgemein von ungenügender Qualität. 
Eine vollständige Interessensabwägung fehlt. Sie wäre eine Kernaufgabe der 
Raumplanung, zu der auch die Prüfung von Alternativstandorten gehört. 
 
Grundsätzliches zum Bericht 
Der haushälterische Umgang mit dem Boden und die grösstmögliche Schonung der 
Landschaft sind wichtige Grundsätze der Schweizer Raumplanung (Art. 1 RPG). Die 
Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet sind zentrale Elemente der Schweizer 
Raumplanung. Der vorliegende Erläuternde Bericht zum Projekt Gondosolar trägt 
diesen Grundsätzen aus unserer Sicht zu wenig Rechnung. Wir erläutern, weshalb:  
 
1) Eine Evaluation von Standortvarianten fehlt. Diese wäre jedoch angezeigt: Unseres 
Wissens sind keine Alternativstandorte geprüft worden. 
 
Antrag: Der Nachweis der Standortgebundenheit ist nachzureichen. 
 
Begründung: Es wird nicht dargelegt, wieso das Projekt Gondosolar genau am 
vorgesehenen Standort geplant werden soll und ob es nicht alternative, besser 
geeignete Standorte gäbe. Der Bericht verschweigt zudem das Potenzial von PVA im 
Berggebiet auf bestehender Infrastruktur oder in deren direkter Umgebung. Dies gehört 
jedoch ebenfalls in die Darlegung der Alternativstandorte resp. der 
Standortgebundenheit. Der Kanton Wallis selbst ist Heimat des Pionierprojekts auf dem 
Lac des Toules. Die PVA der Axpo auf der Staumauer Linth-Limmern ist ein weiteres 



 
 
 
 

 

Beispiel. Ein besonders eindrückliches Beispiel stellt Europas höchstgelegenes PV-
Kraftwerk auf 3'000 Metern am Pitztaler Gletscher in Österreich dar (Abb. 1). 

 
Abbildung 1: Das PV-Kraftwerk am Pitztaler Gletscher fügt sich gut in die bereits stark 
anthropogen überprägte Landschaft ein. Die Anlageleistung beträgt 1 MWp. Im Kanton Wallis 
alleine böten sich zig Skigebiete für solche Anlagen an. (Foto: ehoch2) 

Wir wissen aus repräsentativen Umfragen, dass im touristisch intensiv genutzten 
Berggebiet PVA von der Bevölkerung sehr positiv aufgenommen werden und gleichzeitig 
solche in naturnahen Berggebieten sehr negativ (Abb. 2).  
 

Abbildung 2: Aus «Stellungnahme der Akademien der Wissenschaften Schweiz zur Änderung des Energiegesetzes», 
vom 23. Mai 2022, basierend auf der Datengrundlage von Salak et al. 2022 (subm.), 2021, 2019. Illustration: Wissen 
Hayek et al. 2019). 



 
 
 
 

 

Diese wissenschaftlich fundierten Ergebnisse gilt es bei der Planung miteinzubeziehen. 
Anstatt seine letzten unerschlossenen Räume zu verbauen, könnte der Kanton Wallis 
eine Vorreiter-Rolle in Bau und Planung von PVA in bereits erschlossenen hochalpinen 
Gebieten übernehmen. Skigebiete oder andere touristische Gebiete sind sehr gut 
erschlossen und können den produzierten Strom gleich selbst nutzen. Den Strom dort 
zu produzieren, wo er genutzt wird, muss eine Kernstrategie der Energiewende werden. 
 
2) Es fehlt eine Interessenabwägung gemäss Art. 1 und 3 RPG. 
 
Antrag: Die Interessenabwägung ist nachzureichen. 
 
Begründung: Die Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes kommen zu wenig zum 
Tragen und werden nicht mit dem Interesse an erneuerbarer Energie abgewogen. Dies 
ist zwingend nachzuholen und darzulegen. Der Bericht kommt selbst zum Schluss, dass 
die Beeinträchtigung der Landschaft mittel bis hoch wäre. Was rechtfertigt diesen 
starken Eingriff? 
 
3) Der vorgelegte Erläuternde Bericht berücksichtigt das Landschaftskonzept Schweiz 
zu wenig. 
 
Antrag: Das Landschaftskonzept Schweiz ist zu berücksichtigen. 
 
Begründung: Konflikte zeigen sich unter anderem mit folgenden übergeordneten Zielen: 
 

- Ziel 5 Kulturelles und natürliches Erbe der Landschaft anerkennen: Das Gebiet 
Alpjerung verkörpert mit dem Römerweg, den ehemaligen alpwirtschaftlichen 
Gebäuden und der unerschlossenen Lage ein grosses Erbe. Diesem wird mit dem 
Projekt Gondosolar nicht angemessen Rechnung getragen. 

- Ziel 10 Ländlich geprägte Landschaften – standortangepasster Nutzung 
Priorität einräumen: Diesem Ziel wird nicht Rechnung getragen. PVA in alpinen, 
unerschlossenen Räumen sind nicht standortangepasst. Es bestünde genügend 
versiegelte Fläche für PVA zur Verfügung. 

- Ziel 11 Hochalpine Landschaften – Natürlichkeit erhalten: Mit dem Projekt 
Gondosolar würde die Natürlichkeit der alpinen Landschaft von Alpjerung 
massgeblich gestört oder gar zerstört. 

 
Bei den Allgemeinen Landschaftsqualitätszielen gibt es einen Konflikt mit folgenden 
Zielen: 

-  Ziel 2.F Photovoltaikanlagen: Diese sind «grundsätzlich auf Infrastrukturen wie 
Dächern oder Fassaden» zu realisieren «und landschafts- und ortsbildverträglich 
gestaltet». Der Standort Alpjerung widerspricht ganz grundsätzlich diesem Ziel. 

- Ziel 7.C Bauten und Anlagen ausserhalb des Baugebiets: «Bauliche Eingriffe sind 
minimiert; der Boden ist haushälterisch genutzt (…)». Diesen Zielen wird 
ebenfalls nicht Rechnung getragen. Unerschlossene alpine Freiräume für den 
Bau von PVA zu nutzen, entspricht in keiner Art und Weise einer 
haushälterischen Nutzung des Bodens. Es stünde genügend Platz auf bereits 
erschlossenem, bebautem Gebiet zur Verfügung.  

- Ziel 9.B Minimierung von Beeinträchtigungen: «Beeinträchtigungen der 
Landschaftsqualität durch touristische Infrastrukturen und Störungen von 
Wildtierlebensräumen sind minimiert.» Gondosolar würde Wildtierlebensräume 
offenkundig stören. 

 
  



 
 
 
 

 

4) Das Koordinationsblatt E.5 Solaranlagen sowie das Raumentwicklungskonzept des 
Kantons Wallis werden ungenügend berücksichtigt. 
 
Antrag: Das Koordinationsblatt E.5 Solaranlagen sowie das Raumentwicklungskonzept 
des Kantons Wallis sind in geeigneter Weise zu berücksichtigen.  
 
Begründung: Der Erläuternde Bericht berücksichtigt die eigenen Vorgaben des 
kantonalen Richtplans zu wenig. Das Koordinationsblatt E.5 Solaranlagen legt 
Prioritäten für die Errichtung von Solaranlagen fest. Dritte und damit letzte Priorität 
haben grosse isolierte Solaranlagen. Diese «unterliegen strengen Koordinationsregeln», 
die offensichtlich nicht eingehalten werden. Im vorliegenden Bericht wird zu wenig 
genau erläutert, wieso diese Anlage genau auf Alpjerung gebaut werden muss. Die 
Festsetzung von Gondosolar widerspricht zudem dem Raumentwicklungskonzept des 
Kantons Wallis. Dieses fordert: «Offene Flächen sind zu erhalten und der Schutz der 
einzigartigen Kultur- und Naturlandschaft muss langfristig gesichert werden.» Weiter: 
«Die intakten Naturräume sind Repräsentanten für die Identität des Wallis und spielen 
eine wichtige Rolle für das Bild des Kantons, wie es in der Schweiz und im Ausland 
vermittelt wird.» 
 
Nun konkret zum Erläuternden Bericht: 
 
Ausgangslage 
Antrag: Eine Festsetzung des Projekts Gondosolar im Richtplan ist nicht zu gewähren. 
 
Begründung: Der Kanton Wallis sieht in seiner Raumentwicklungsstrategie grosse, 
isolierte Solaranlagen mit «geringfügigen Auswirkungen auf Umwelt, Natur und 
Landschaft» vor. Wie selber im Erläuternden Bericht erklärt wird, sind die Auswirkungen 
von Gondosolar mittel bis hoch. Dieses Projekt widerspricht also klar der 
Raumentwicklungsstrategie.  
 
Es wird argumentiert, Gondosolar sei «ein Pilotprojekt mit Versuchs- und 
Forschungszwecken». Dafür ist die Anlage jedoch viel zu gross, die Investitionskosten 
sind verhältnismässig hoch, ebenso wie die Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Ein 
Pilotprojekt soll an geeigneten Standorten gebaut werden. Es kann keine langfristige 
Strategie sein, freistehende PVA in unberührten Landschaften zu errichten. 
 
Räumliche Abstimmung im Rahmen der kantonalen Richtplanung 
IV. 
«Die Zugänglichkeit während der Betriebsphase erfolgt je nach Bedarf entweder über 
den Wanderweg Alpje-Alpjerung oder per Helikopter.» 
 
Antrag: Es ist zu begründen, wie ein nachhaltiger Betrieb des Solarkraftwerks möglich 
wäre.  
 
Begründung: Aktuell ist nicht abzuschätzen, wie aufwändig der Unterhalt in der 
Betriebsphase sein wird. Bei einer Anlage dieser Grössenordnung ist jedoch davon 
auszugehen, dass regelmässige Kontrollen, Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten 
notwendig sind – gerade in dieser hochalpinen Landschaft, in der die Witterung starken 
Einfluss hat und meterweise Schnee liegen kann. Genau im Winter soll das Projekt 
Gondosolar jedoch besonders viel Strom produzieren. Der Wanderweg ist aktuell nur zu 
Fuss machbar. Ein Ausbau für motorisierte Gefährte würde einen grossen Eingriff in die 
Natur bedeuten und wäre weder verhältnismässig noch ökologisch vertretbar. Die 
Nutzung des Wanderwegs mit motorisierten Fahrzeugen würde empfindliche Tierarten 
wie Raufusshühner im Gebiet stören und die Erholungsqualität massiv einschränken 
(Stichworte Lärm, Konflikte mit Wandernden usw.). Die Bewirtschaftung mittels 



 
 
 
 

 

Helikopter wäre ebenfalls inakzeptabel – sie ist nicht nachhaltig und würde den ganzen 
Talkessel einer verstärkten Lärmbelastung aussetzen. Das Gebiet Alpjerung zeichnet 
sich durch seine Ruhe und Abgeschiedenheit aus. Solche Räume sind essenziell für 
Mensch und Natur, als Rückzugs- und Erholungsräume. Flugbewegungen mit dem 
Helikopter würden diese stören, wenn nicht zerstören. Hinzu kommt, dass der immense 
energetische Aufwand (graue Energie) zum Erstellen, Erschliessen und Unterhalten der 
Anlage den Nettogewinn an Energie der PVA massiv reduziert. PVA auf bestehender 
Infrastruktur ist in allen Aspekten der Nachhaltigkeit nachhaltiger. 
 
IX. 
Antrag: Auf Stufe Richtplanung sollte eine stufengerechte Interessenabwägung 
stattfinden. Diese fehlt hier scheinbar. Das Projekt mit dieser oberflächlichen 
Interessenwägung als Festsetzung abzusegnen, widerspricht allen raumplanerischen 
Gepflogenheiten. 
 
Begründung: Der Beeinträchtigung des sog. Römerwegs wird nicht genügend Rechnung 
getragen. Der Charakter des Weges würde eindeutig und stark verändert: Auch ohne 
Ausbau des Wegs würde dieser auf dem Abschnitt Alpjerung anstatt wie bisher durch 
eine Kultur- und Naturlandschaft auf dem Abschnitt Alpjerung durch eine 
Industrielandschaft führen.  
 
Es wird argumentiert, der Wanderweg werde nur von wenigen Menschen genutzt, weil 
er sehr abgelegen und lang sei. Gerade diese Abgeschiedenheit macht aber den Wert 
und die Besonderheit des Gebiets aus. Es gibt in der Schweiz nicht mehr viele Gebiete 
mit diesen Qualitäten; sie gilt es daher grösstmöglich zu schonen und zu erhalten. Der 
Grundsatz «Was ich nicht sehe, das stört mich nicht!» greift zu kurz. Nur schon das 
Wissen, dass es unerschlossene Räume wie Alpjerung noch gibt, ist von grossem Wert 
und hilft, das durch die Corona-Pandemie verstärkte Bedürfnis  nach Natur zu 
befriedigen. Die Landschaft mit ihrer Flora und Fauna auch einen Selbstwert, 
unabhängig davon, ob sie von Menschen genutzt wird oder nicht. 
 
Wie oben bereits erwähnt, zeigen repräsentative Umfragen, dass die Bevölkerung PVA 
in unberührten Berggebieten sehr negativ wahrnimmt. Diesem Umstand ist Rechnung 
zu tragen. 
 
XI. 
Antrag: Dem potenziellen Konflikt mit der Alpe Vallescia ist Rechnung zu tragen; dies ist 
im Erläuternden Bericht abzubilden. 
 
Begründung: Die Alpe Vallescia auf italienischem Boden (nur wenige hundert Meter von 
der Grenze entfernt) ist entgegen der Bemerkung im Erläuternden Bericht sehr nahe 
gelegen. Es stimmt zwar, dass kein direkter Sichtkontakt besteht; die Distanz zur 
geplanten Anlage beträgt jedoch keine 500 Meter. Die Älplerin nutzt Alpjerung für das 
Sammeln von Feuerholz und den Durchzug mit Kühen. Dies würde durch die PVA 
eingeschränkt. 
 
XIII. 
Antrag: Eine Interessenabwägung ist vorzunehmen, nachdem Standortvarianten 
evaluiert worden sind.  
 
Begründung: Der Erläuternde Bericht schätzt die Auswirkungen des Projekts Gondosolar 
auf Natur- und Landschaftsschutz richtigerweise als mittel bis hoch ein. Auch der 
Erlebnsicharakter und die Landschaftsbildqualität werden vom Umweltbüro als hoch 
bezeichnet. Die Abgeschiedenheit des Gebiets verstärkt diese Elemente zusätzlich. Der 
Bericht bezeichnet den Umstand, dass die Anlage nur von wenigen Standorten aus 



 
 
 
 

 

sichtbar sei, als Vorteil für das Projekt. Dabei ist gerade die Abgeschiedenheit wichtig 
für den hohen landschaftsästhetischen Selbstwert. Der Wanderweg ist Teil der 
Zustiegsrouten des international anerkannten Weitwanderwegs «Grande Traversata 
delle Alpi» und würde deren Erfahrungsqualität massiv einschränken. Es stellt sich – 
wie im Erläuternden Bericht erwähnt – die Frage nach der Richtigkeit der 
Standortwahl. Wie der Erläuternde Bericht richtigerweise festhält, ist zwingend eine 
Interessenabwägung zwischen dem uneingeschränkten Erhalt der Landschaft und der 
Produktion von Energie genau an diesem Standort zwingend notwendig.  
 
Einzuhaltende Auflagen und Bedingungen im weiteren Verfahren 
Die Auflage, das Projekt archäologisch zu begleiten, begrüssen wir.  
 
Koordinationsstand 
Antrag: Eine Festsetzung ist nicht zu gewähren. 
 
Begründung: Das Vorhaben widerspricht übergeordneten Grundlagen (RPG, LKS, 
kantonaler Richtplan) und eine umfassende Interessenabwägung inkl. Prüfung von 
Varianten und Alternativen fehlt. 
 
 
 
Danke, dass Sie unsere Rückmeldungen berücksichtigen. Bitte halten Sie uns über die 
weiteren Schritte informiert.  
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Sebastian Moos 
Projektleiter, Mountain Wilderness Schweiz 


